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sung des Bundesrâtes tun sollen. Nur das vorgeschlagene Vorgehen garantiert eine 
ruhige Abwicklung der Demission in den Räten. Andernfalls wird eine Diskussion 
entstehen und der Bundesrat befragt werden, wie er sich zu der Handlungsweise des 
Herrn Hoffmann stelle.

In der Diskussion wird der geäusserten Ansicht zugestimmt, teilweise daraufhin
gewiesen, dass es wünschenswert wäre, wenn eine Erklärung unterbleiben könnte.

Die Sitzung wird für einen Augenblick unterbrochen, damit eine Delegation, 
bestehend aus dem Bundespräsidenten, dem Vizepräsidenten und Herrn Motta, 
erneut mit den Gruppenpräsidenten konferieren kann, die den Entscheid des Bun
desrates erwarten. Der Nationalrat hat die Eröffnung seiner Sitzung verschoben. 
Schliesslich schlägt der Präsident nach der Besprechung mit den Gruppenpräsiden
ten vor, folgende Erklärung abzugeben:

Der Bundesrat bestätigt die Erklärung des Herrn Hoffmann in allen Teilen.
Er hat von seinem Schritte keine Kenntnis gehabt. Wäre er von Herrn Hoffmann 

begrüsst worden, so hätte er diesen gebeten, von diesem Schritte abzusehen.
Wir trennen uns von Herrn Hoffmann mit schmerzlichen Gefühlen. Er hat durch 

seine Intelligenz, Arbeitskraft und Hingebung dem Lande in schwerer Zeit 
unschätzbare Dienste geleistet. Seine Gesinnung ist über allen Zweifel erhaben, er 
hat nur im Landesinteresse handeln wollen. Wir danken daher dem Scheidenden im 
Namen des Landes für seine Dienste. Das, was er für sein Vaterland geleistet hat, 
bleibt unvergessen.

Der Wortlaut der Erklärung wird gutgeheissen. Die Stelle: «Er hat von seinem 
Schritte keine Kenntnis gehabt. Wäre er von Herrn Hoffmann begrüsst worden, so 
hätte er diesen gebeten, von diesem Schritte abzusehen» wurde mit vier gegen zwei 
Stimmen (HH. Forrer und Müller) aufrechterhalten.
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Wilson erliess eine Verfügung, die heute unterzeichnet werden soll, wonach das 
Embargokomitee formell geschaffen wird. Es wird gebildet werden aus Vertretern 
des Staats-, Kriegs-, Handels- und Marinedepartementes sowie der Nahrungsmittel
verwaltung.

Der Export an neutrale Staaten Europas könnte nur noch auf besondere Bewilli
gung (Lizenz) hin gestattet werden.

Die Schweizerische Überwachungsgesellschaft S.S.S. soll vorderhand anerkannt 
werden, und die von ihr ausgestellten Bewilligungen sollen dem amerikanischen 
Handelsdepartement als Grundlage für die Ausgabe von Ausfuhrbewilligungen die
nen.
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